
Der Bootstransporter und die Sattelzugmaschine 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
  



1. Erforderliche Fahrerlaubnis 
 
Die vorgestellte Fahrzeugkombination besteht aus einer Sattelzugmaschine und 
einem Bootstransporter: 
 

− Die zweiachsige Sattelzugmaschine hat eine zulässige Gesamtmasse (zGM) 
von 5300 kg. 

− Der Bootstransporter wird ausweislich der beigefügten Zulassungs-
bescheinigung als „SANH f. Sportgeräte“ bezeichnet. Es handelt sich dabei also 
um einen zulassungsfreien einachsigen Sattelanhänger. Die zGM beträgt 7800 
kg. 

 
Sattelzugmaschine (5300 kg) = Klasse C1 
 
Sattelzugmaschine (5300 kg) + Anhänger (7800 kg) = Fahrzeugkombination 13100 
kg 

• Klasse C1 ist nicht einschlägig, da zGM des Anhängers über 750 kg 
• Klasse C1E (1. Spiegelstrich) ist nicht einschlägig, da zGM der Fahrzeug-

kombination über 12000 kg  
 
Die Fahrzeugkombination benötigt dann gem. § 6 I FeV die Fahrerlaubnisklasse CE.  
 
Zwar genügt für den Lkw die Klasse C1, aber die Klasse C1E genügt nicht mehr, da 
die Zuggesamtmasse über 12000 kg liegt. Im neuen Fahrerlaubnisrecht wird die 
Gesamtmasse nämlich durch einfache Addition der zulässigen Gesamtmasse (zGM) 
des Zugfahrzeugs und des Anhängers errechnet ohne Abzug etwaiger Stütz- und 
Aufliegelasten (§ 6 I Satz 2 FeV). 
 
 
 

2. Vorhandene Fahrerlaubnis 
 
Der Fahrer händigt seinen Führerschein (Ausstellungsdatum 2005) aus. Das 
Erteilungsdatum der Fahrerlaubnis ist der 03.04.1990. Es handelt sich also um eine 
Fahrerlaubnis alten Rechts. Nachzulesen unter § 6 I FeV („Fahrerlaubnisse, die bis 
zum 15.07.2019 erteilt worden sind …“). 
 
Im vorliegenden Sachverhalt hat der Fahrer die alte Klasse 3. Diese wurde bereits 
auf das neue Recht umgestellt (Umrechnungstabelle Anlage 3, Kapitel A, Tab. I, lfd. 
Nr. 19). Danach hat er zwar die Klassen C1 und C1E, nicht aber die Klasse CE. 
Diese hat er aufgrund der Schlüsselzahl CE79 (C1E > 12000 kg; L ≤ 3) nur 
eingeschränkt. Die fragliche Schlüsselzahl CE79 (C1E > 12000 kg; L ≤ 3) ist in der 
Anlage 9, lfd. Nr. 121 beschrieben. Das alles wurde auch bereits in den vorliegenden 
neuen Führerschein eingetragen. 
 
Nach altem Recht beträgt das zulässige Gesamtgewicht 5300 + 7800 – 5290 = 7810 
kg. Im alten Fahrerlaubnisrecht wurde nämlich die Stütz- bzw. Aufliegelast (hier: 
5290 kg gemäß Eintragung der Nutz- und Aufliegelast in Feld 22) gemäß § 34 VII Nr. 
2 StVZO abgezogen. Danach benötigt der Fahrer die Klasse 3-alt. 
Gemäß § 5 I StVZO-alt fallen unter die Klasse 3 im Umkehrschluss zur Klasse 2-alt 
folgende Fahrzeuge bzw. Kombinationen: 



− Kfz, deren zGG (einschließlich dem eines aufgesattelten Anhängers) nicht 
mehr als 7,5 t beträgt. 

− Züge mit nicht mehr als 3 Achsen ohne Rücksicht auf die Klasse des 
ziehenden Fahrzeuges. 

 
Gemäß der Schlüsselzahl 79 (C1E > 12000 kg; L ≤ 3) darf der Fahrer ausschließlich 
dreiachsige Züge fahren. Ausweislich der entsprechenden Eintragungen in den 
Zulassungsbescheinigungen verfügt die Sattelzugmaschine über zwei Achsen, der 
Anhänger über eine Achse. Allein danach wird die Fahrzeugkombination von der 
Schlüsselzahl 79 (C1E > 12000 kg; L ≤ 3) erfasst.  
Allerdings gelten die vorgenannten Berechtigungen nicht für Sattelzüge mit einer 
zulässigen Gesamtmasse von mehr als 7,5 t. Zwar hat die Sattelzugmaschine 
lediglich eine zulässige Gesamtmasse von 5300 kg. Ihr ist jedoch die Aufliegelast 
des Sattelanhängers (5290 kg gemäß Eintragung in Feld 22 der 
Zulassungsbescheinigung) zuzuaddieren. Dann aber schlagen 7810 kg zu Buche. 
Die Schlüsselzahl 79(C1E > 12000 kg; L ≤ 3) erfasst jedoch lediglich Sattelzüge mit 
einer zuläsigen Gesamtmasse von nicht mehr als 7500 kg. 
 
Als weitere Bedingung zur Anerkennung von Fahrerlaubnissen alter Art verweist § 6 
VI FeV auf § 76 FeV. Nach der dortigen Nr. 9 Satz 4 FeV gilt die Schlüsselzahl 79 
(C1E > 12000 kg; L ≤ 3) auch nur befristet bis zu dem Tag, an dem der Inhaber das 
50. Lebensjahr vollendet (hier bis zum 17.09.2017). Dieses Datum ist bereits 
mehrere Jahre überschritten. 
 
 

3. Ergebnis  
 
Die vorgelegte Fahrerlaubnis der Klasse CE79 reicht nicht aus. Der Fahrer fährt ohne 
die erforderliche Fahrerlaubnis und begeht eine Straftat i.S.d. § 21 StVG. 
 
 
 
 
 


